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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

GSGG §13

JN §1 CVIIa

Rechtssatz

Ein auf das Eigentum an dem Grundstück, über das ein landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Bringungsweg

führt, gestütztes Unterlassungsbegehren unterliegt nicht der besonderen Kompetenz der Agrarbehörden nach § 13

GSGG, sofern es dabei um die gewerbliche Nutzung dieses Wegs geht.
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